
5. Baiblatt Beiblatt zur Parlament~l.<:orrespondeE!. 

406/ J Anfra;'Le 

der Abg. 'n erz e 1 e. Dr. G red 1 e rund Gonossen 

an den Bundesminister für Justiz, 

19.Dezember 1955 

betreffend Erla.ssung einer österreichischen Rechtsvorschrift über'Führung 

der'Handelsregister. 

-,-.-.- .. -
Yfcihrend. vor EinführunG des d:0utschen Handelsgesetzbucha.s eine eigene ver­

ordnungsmässit':!e Regelung übor 'die Führung der Handolsr0l3'ister bestand und das 

Einfü~rungsgesetz zum .allGemeinen Handelsgesetzbuch eine Vorschrift enthielt, 

dass bei der FUhrune der Handelsregister das Ges'etz über d.as Verfahrenausser 

Streitsaohen anzuwenden sei, fehlt eine solche Regelung heute und es gilt noch 

inmer ein Teil des deutschen Gesetzes Über die freiwiliigeGer1chtsbarkeit, der 

natürlich der österreicl:lischen Reohtstheorie widersprechende Regelun,:;en aufweist· 

und das Verfa.hren ausser Streitsachen zuu Teil als unanwendbar erscheinen lässt. . - '. 

Die'sor Teil des Gesetzes über die freiwillige Gerichtsbarkeit hat auoh Regelun-

ben einGeführt, die dem'österroiohischen Registerreohte bis 1938 fremd waren, 

anderseits auch geWisse vorteilhaftere EinführunGen mit sioh gebraoht. Nun ist 

die Handelsregistervorschrift ein Gesetz, das weithin von ,der Wirtsohaft allZuwen,.. 

den ist und daher breite ,]t~ssen der Staatsbürger interessiert. Das Gesetz ist . ~ . 

aber ~oht erhältlioh; wer sieh über seine Vorschrift informieren will, muss U~ 

tangreiohe Gesetzbüoher anschaffen. die kostspielig sind und deren Anschaffung 

der Kaufmannschaft nicht zUGemutet werden kann. ' . 
Es liesse sioh denken, diesen unhaltbaren Zustand einfach daduroh zu beün-

den, dass ein neues Gesetz über die Führung der Handelsre~ister erlassen wird oder 

1m Deleeationswege die Gese1;zgebung wieder denjenigen Weg wählt, d0r bis 1938 be .. 

stand, nämlich die Delegierung des Justizministers zur Erl~ssune einer Handelsre­

gisterverordnung. Soh1ios81ioh liesse sich auoh noch der Weß',denken, dass dem Ver­
fahren ausser Streitsachen ein neues Hauptstück ~ber die Führunö des Handelsre­

~ster8 an~hängt .wird (als naues VIII.Hauptstüok), ein VO~Gang, der von der 

8sterr$ichischen Gesetzgebung schon einmal, nämlich bai Erlassung von Sondorstraf­

vorschrift~n für Haeresanß'~hörigo (Unterstollungsgesetz 1920, StGB1.Nr.323) ge­

wählt wurde und im vorliegenden Falle einen doppelten Vorteil brächte, nämlich don; 

d&ss nunmehr der Gesetzest~t im Handel zu haben wäre und andererseits jede Aus­

gabe des Verfahrens ausserStroitsa.ohen automatisoh auf dio Vorsohriften über die 

Führung der Handelsreeister enthielte. 

Die unterzeichneten AbGeordneten stellen daher an den Herrn Bundesministor 
für Justiz die ' Anfrage: 

Ist der Herr Bundesminister bereit. unverzüglich dem Hause den Entwurf ei- . 
nes Gesetzes über die Führung der Handelsregister vorz~legen, damit der unhaltbare 
Zustand beendet wird, der auf diesem Gebiete derzeit herrscht? 

- ..... -.-.-.-
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